
1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Förderung der sorbischen 
Sprache und Kultur 

Aufgrund von § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Sachen in der jeweils gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Radibor am 13.07.2022 folgende Satzung beschlossen. 

 

Artikel I – Änderung 

§ 5 Sorbische Angelegenheiten 

§ 5 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

(1) Der Gemeinderat bestellt im Einvernehmen mit der Bürgermeisterin einen 
Beauftragten für die Angelegenheiten der Sorben. Dieser ist Ansprechpartner für 
die sorbischen Mitbürger und vertritt und unterstützt deren Belange. Der Beauftragte 
kann ein Bediensteter der Gemeinde sein.   
 

Artikel II 

Diese Satzung tritt am Tage ihrer öffentlichen Bekanntgabe in Kraft. 

 

Radibor, den 14.07.2022 

 

 

Rentsch 

Bürgermeisterin      Dienstsiegel 

 

Hinweise nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO): 
 
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen.  
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind, 
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen 
hat, 
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
 b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach 
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 
sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für 
die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen 
hingewiesen worden ist. 


